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1. Grundlagen und Ziele 

1.1 Planungsanlass und -erfordernis 

Der Stadtteil Sandow verfügt über eine besondere Lagegunst zum Wohnen 
zwischen der Innenstadt, ausgedehnten Parkflächen und dem künftigen Cottbuser 
Ostsee. Im ĂSandower Spreebogenñ sind diese Qualitäten besonders ausgeprägt. 
Von hier kann man in rund 750 m Wegeentfernung die Stadthalle und den 
Altmarkterreichen. 

Während die Umgebung durch mehrgeschossigen Wohnungsbau und einem 
Schulgelände geprägt ist, bestand im Plangebiet selber ein größerer Gewerbe-
standort sowie ein Garagenkomplex. Die gewerbliche Nutzung (ehemals Möbelbau) 
ist seit langem verschwunden ï die Gewerbegebäude wurden vor einigen Jahren 
zurückgebaut. Der Garagenkomplex wurde als vorbereitende Maßnahme des 
vorliegenden Bebauungsplans mittlerweile ebenfalls abgebrochen. Zu Beginn des 
Verfahrens wurde der angrenzende Schulstandort lediglich als Zwischennutzung 
gesehen und sollte langfristig ebenfalls einer Wohnbebauung zugeführt werden. Er 
war deshalb im Plangebiet enthalten. In der aktuellen Infrastrukturplanung der Stadt 
Cottbus/Ch·Ŝebuz soll der Schulstandort nun jedoch langfristig erhalten bleiben, so 
dass kein Erfordernis mehr für eine Einbeziehung in den vorliegenden 
Bebauungsplan besteht. Das Plangebiet wurde entsprechend auf die nun vor-
liegende Abgrenzung reduziert.  

Eine mögliche Neuorientierung des Gebietes zur zielgruppenspezifischen Ergän-
zung des Wohnungsangebots wurde bereits in zahlreichen gesamtstädtischen und 
teilräumlichen Planungen für den Standort diskutiert und festgelegt. Ziel ist es, 
Geschosswohnungsbau mit mittlerer Dichte und einer starken Durchgrünung unter 
Berücksichtigung der spezifischen Standortqualitäten wie auch angrenzenden Frei-
räume zu entwickeln. 

Das Cottbuser Wohnungsunternehmen ĂeG Wohnen 1902ñ beabsichtigt zeitnah 
eine Entwicklung der Fläche. Aufgabe des Unternehmens ist u. a. die Sicherung 
eines attraktiven und differenzierten Wohnungsangebotes. Neben Qualitätsverbes-
serungen im Wohnungsbestand und Rückbaumaßnahmen nach dem Stadtumbau-
konzept beinhaltet das auch Ergänzungen insbesondere im innerstädtischen 
Neubaubereich. Damit soll das weitgehend monostrukturelle Wohnungsangebot in 
Sandow durch Neubauten erweitert und diversifiziert sowie die Wohnfunktion 
nachhaltig gestärkt werden. Grundlage bildet das vom Büro Hampel Kotzur & 
Kollegen im Jahr 2010 entwickelte Projekt "Spree-Stadt-Wohnen", dass neben dem 
Standort des vorliegenden Bebauungsplans auch den oben benannten Schul-
standort beinhaltete. Die Entwicklung des Standortes soll zur weiteren Stabilisierung 
der Innenstadt und ihres Umfeldes beitragen.  

Das Plangebiet ist planungsrechtlich weitgehend dem Innenbereich nach § 34 
BauGB zuzuordnen. Ein Planerfordernis besteht dennoch, da die Prägung aufgrund 
der unterschiedlichen Vornutzungen sehr dispers ist und die beabsichtigte 
Wohngebietsentwicklung unter Sicherung einer städtebaulichen Ordnung aus-
schließlich durch die Aufstellung eines Bebauungsplans zu erreichen ist. 
Erforderlich ist ein Bebauungsplan zudem, um Flächen für Erschließungsanlagen, 
öffentliche Wege sowie für den Hochwasserschutz zu sichern und um potenzielle 
Interessen wie auch Nutzungskonflikte mit den zu erwartenden Auswirkungen in 
einem geregelten Verfahren einer Abwägung zuzuführen. 
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Das auf den vorgenannten Geltungsbereich orientierte Entwicklungsziel des 
Projektes "Spree-Stadt-Wohnen" steht in Einklang mit den stadtentwicklungs-
politischen Zielen und den im teilräumlichen Stadtumbaukonzept Sandow dokumen-
tierten Zielen der Standortentwicklung. 

Da es sich bei dem Plangebiet um eine Konversionsfläche handelt, die von mehre-
ren Seiten durch bauliche Nutzungen umgeben ist und sich in zentraler Lage im 
Siedlungsbereich der Stadt befindet, wird der Bebauungsplan als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Das bedeutet, dass u. a. auf 
die Umweltprüfung einschließlich Umweltbericht verzichtet werden kann. Zudem 
gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 Baugesetzbuch zu erwartende Eingriffe als Ăvor 
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulªssigñ. Die Pr¿fungspflicht und 
Berücksichtigung von Umweltbelangen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch) bleibt 
von dieser Freistellung jedoch unberührt.  

1.2 Ziele und Zwecke der Planung 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der Voraussetzungen für die Ent-
wicklung eines innenstadtnahen, attraktiven Wohnstandortes in Spreenähe mit 
hervorragender Anbindung an die Innenstadt.  

Ziele im Einzelnen sind  

¶ die bauliche und verkehrliche Neugestaltung sowie Nutzungsänderung des 
ehemaligen Gewerbegrundstückes der Firma Merkur-Möbel sowie des 
ehemaligen, vorgelagerten Garagenkomplexes,  

¶ die Entwicklung eines Wohngebietes von hoher städtebaulicher, 
ökologischer und wohnfunktionaler Qualität, dessen bauliche Höhen in 
Richtung Spree abnehmen und das eine starke Durchgrünung sowie 
fußläufige Durchlässigkeit aufweist, 

¶ die Sicherstellung der Erschließung über öffentliche Erschließungs-/ 
Verkehrsflächen, 

¶ die Ermöglichung ausreichender Flächen für den ruhenden Verkehr, 

¶ die Berücksichtigung der bestehenden Grünräume, dabei insbesondere die 
Freihaltung des spreenahen Bereichs für eine naturnahe Freiraumge-
staltung und die Erhaltung der nördlich angrenzenden Waldfläche, 

¶ die Berücksichtigung der energetischen Belange und sonstiger 
Umweltbelange, u. a. Gehölzschutz und Artenschutz, 

¶ die Sicherung von notwendigen Flächen für einen bedarfsgerechten 
Ausbau des öffentlichen Radweges entlang der Spree sowie zur Sanierung 
von Hochwasserschutzanlagen. 

1.3 Rechtsgrundlagen 

Dem Bebauungsplan liegen folgende wesentliche Gesetze und Verordnungen zu 
Grunde: 

¶ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) 

¶ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-
ordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
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2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1802) 

¶ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802) 

¶ BbgBO (Brandenburgische Bauordnung) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. Februar 2021(GVBl.I/21, [Nr. 5]) 

¶ BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) Bundesnaturschutzgesetz vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

¶ BbgNatSchAG (Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz) vom  
21. Januar 2013 (GVBl. Nr. 3), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 

¶ Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 
(GVBl.I/04, [Nr. 06], S.137), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2019 
(GVBl.I/19, [Nr. 15]) 

¶ Satzung zum Schutz von Bäumen der Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz, Cottbuser 
Baumschutzsatzung (CBSchS) vom 27. Februar 2013  

¶ Satzung der Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz über die Herstellung von notwendigen 
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Fahrradabstellplätzen (Stellplatzsatzung - 
StplS) vom 29. September 2004 

1.4 Ausgangssituation 

1.4.1 Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. O/21/92 liegt nordöstlich unmittelbar 
angrenzend an der Innenstadt von Cottbus/Ch·Ŝebuz im Spreebogen des Ortsteils 
Sandow. Im Stadtumbaustrategiekonzept und der Wohnungsbauförderung wird das 
Plangebiet aufgrund seiner räumlichen Lage dem Bereich Nr. 1.5 Ănördliche Innen-
stadtñ zugerechnet. Das Stadtzentrum ist in rund 700 m Entfernung fußläufig sowie 
per Fahrrad über die Grünachse Puschkinpromenade zu erreichen. Über die 
Wilhelm-Riedel-Straße und Sandower Straße besteht eine Innenstadtanbindung für 
den motorisierten Individualverkehr in rund 1.000 m Entfernung. Insgesamt ist die 
Lage durch Zentralität auf der einen Seite und Naturnähe auf der anderen Seite 
gekennzeichnet. 

Das Plangebiet umfasst  

¶ die Gewerbebrache des ehemaligen Möbelbaubetriebes ĂMerkurñ,  

¶ die mittlerweile beräumte Fläche des ehemaligen Garagenkomplexes an 
der Wilhelm-Riedel-Straße/Fährgasse,  

¶ teilweise die bestehenden Erschließungsflächen der Elisabeth-Wolf-Straße 
und der Fährgasse sowie  

¶ einen Teil der angrenzenden Grün- und Waldfläche im Spreebereich.  
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Die Aufnahme der angrenzenden Grün- und Waldfläche ist erforderlich, da die be-
stehenden katastermäßigen Flurstücksgrenzen diese Trennung noch nicht abbilden 
und mit der Einbeziehung sichergestellt werden soll, dass hier eine Flä-
cheninanspruchnahme für bauliche Entwicklungen auch langfristig ausgeschlossen 
wird. Zudem wird ein 10 m breiter Grundstücksstreifen entlang der Uferpromenade 
aus dem Baugrundstück herausgeteilt und den Grünflächen zugeschlagen, da hier 
bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz (Erneuerung Deich) vorgesehen 
sind. Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes 
umfasst damit eine Fläche von rund 4,43 ha und schließt die Flurstücke 57 
(Elisabeth-Wolf-Straße, tlw.) 427, 620 bis 626 und 689 (Fährgasse, ehem. 
Garagenkomplex, Spreeufer, tlw.) der Flur 100 der Gemarkung Sandow ein. 

 

 

Abbildung 1: Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

1.4.2 Bestehende Nutzungs- und Freiraumstruktur im Plangebiet 

Ein Großteil der Flächen des Plangebiets weist derzeit keine intensive Nutzung auf.  

Das Gelände der ehemaligen Möbelfabrik wurde im Jahr 2009 beräumt und tiefen-
enttrümmert, es weist Spontanvegetation auf, ist nicht eingefriedet und dient augen-
scheinlich als Hundeauslaufplatz sowie zum Erreichen des Spreeweges. Insbeson-
dere in den Randbereichen bestehen hier größere, geschützte Einzelgehölze. Nörd-
lich schließt sich ï teilweise noch auf dem ehemaligen Gewerbegrundstück ð Wald 
an, südlich verläuft ein übergeordneter Rad- und Fußweg, der von der 
Puschkinpromenade kommend in Richtung Westen über die Fährgasse weiter in 
Richtung Nordosten (u. a. auch in Richtung des zukünftigen Cottbuser Ostsees) 
verläuft. 
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Im zentralen Eingangsbereich im Süden des Bebauungsplangebietes befand sich 
zwischen Elisabeth-Wolf-Straße, Fährgasse und Wilhelm-Riedel-Straße ein 
Garagenkomplex mit 141 Garagen aus der Zeit der Errichtung der umliegenden 
Wohngebäude. Die Garagen mit unbefestigten Erschließungsflächen befanden sich 
in einem städtebaulich unbefriedigenden Zustand und wurden nur teilweise durch 
direkte Anlieger genutzt. Mittlerweile wurden sie zum Zwecke der Entwicklung des 
Plangebietes gekündigt und abgebrochen. Derzeit stellt sich die Fläche 
entsprechend als Brachfläche dar, die in einem kleinen Bereich entlang der 
Fährgasse temporär zum Parken genutzt wird. 

1.4.3 Umweltsituation 

Die Bestandserfassung erfolgte am 3. und 22. Juni 2015 durch eine Begehung. 
Diese wurde aktualisiert durch eine weitere Begehung am 12. Mai 2019. Die 
Differenzierung des Biotopbestandes und Zuordnung zu Biotoptypen erfolgte 
gemªÇ der ĂBiotoptypenliste Brandenburgsñ, Stand 2011. Die Biotoptypen und 
Einzelbäume werden in der anliegenden Biotoptypenkarte (vgl. Anlage 5.3) dar-
gestellt.  

Das Plangebiet wird aktuell von relativ wenigen, im Land Brandenburg aber 
überwiegend häufig vorkommenden Biotoptypen eingenommen. Das Plangebiet 
kann hinsichtlich der Biotopstruktur in zwei Teilbereiche untergliedert werden. Der 
westliche und nördliche Bereich entlang der Spree wird von dichten waldbaum-
geprägten Flächen eingenommen, die im Rahmen der baulichen Entwicklung voll-
ständig erhalten bleiben. Im zentralen und östlichen Teil des Plangebietes befindet 
sich eine große offene, mit ruderalen Pionierfluren besetzte Brachfläche, die vor 
einigen Jahren durch den Abriss eines umfangreichen, ehemals gewerblich 
genutzten Gebªudekomplexes (Mºbelbaubetrieb ĂMerkurñ) sowie eines Garagen-
komplexes entstanden ist.  

Um die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
ausreichend zu berücksichtigen, wurde im August 2016 (Aktualisierung Juni 2019) 
ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt (LUTRA Büro für Umweltplanung). An 
mehreren Begehungsterminen im Dezember 2015 sowie im April und August 2016 
erfolgte dabei eine grobe Einschätzung der gesamten vorhandenen Lebensraum-
typen und Habitatstrukturen, auf deren Grundlage eine Potenzialabschätzung über 
das Vorkommen relevanter Arten ï Fledermäuse und Brutvögel ï erfolgen konnte. 
Im Juni 2019 wurde das aktuelle, verkleinerte Plangebiet erneut begangen und nach 
Habitatstrukturen abgesucht. 

Im Ergebnis konnte eine Betroffenheit von Fledermäusen, Vögeln (einzelne 
Brutvögel der offenen Brachflächen und Gehölzränder sowie Brutvögel der Gehölze 
und Wälder) und der Reptilien (Zauneidechse) bei den relevanten Arten nicht 
ausgeschlossen werden (vgl. Punkt 3.2.3).  
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Biotopbestand im Plangebiet 

Biotopbezeichnung Biotopcode Kürzel 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 03 R 

ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren  
(Gehölzdeckung < 10 %) 

032001 RS 

Gras- und Staudenfluren 05 G 

ruderale Wiese 05113 GMR 

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und 
Baumgruppen 

07 B 

Baumreihen, mehr oder weniger geschlossener 071421 BRRG 

markanter Solitärbaum 07151 BES 

sonstiger Einzelbaum 07152 BEA 

Wälder und Forste 08 W 

Stieleich-Ulmen-Auenwald* 08130 WH 

Sonstige Vorwälder frischer Standorte 082828 WVMS 

Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen 12 O 

Straße mit Asphalt- oder Betondecken 12612 OVSB 

Wege, unbefestigt 12651 OVWO 

Wege / Stellfläche, teilversiegelt (Pflaster o. Betonplatten) 12653 OVWT 

* In bestimmter Ausprägung geschützt nach § 18 BbgNatSchAG zu § 30 BNatschG, diese liegt hier 
nicht vor. 

 

Biotoptypenbeschreibung 

032001 Ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren (Gehölzdeckung < 10 %) 

Die im zentralen Teil des Plangebietes befindliche große offene Freifläche wird von 
einer stark gestörten Pionierflur eingenommen, die erkennen lässt, dass die Fläche 
mit technischen Mitteln offengehalten wird und Gehölzaufwuchs dabei verhindert 
wird. Der partiell offene Sandboden wird von für Schuttfluren typischen Arten 
eingenommen. In mosaikartig wechselnder Dominanz sind die Arten Steinklee, 
Großblütige Nachtkerze, Gemeiner Natternkopf, Kanadische Goldrute, Gemeiner 
Beifuß, Spitzwegerich und Rainfarn häufig. 

 

05113 Ruderale Wiese 

In randlichen Bereichen um ehemalige Baukörper oder Erschließungen haben sich 
Zierrasen in ruderale Wiesen entwickelt. 

 

071421 Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen 

Entlang der Wilhelm-Riedel-Straße verläuft auf einer flankierenden Grünfläche eine 
geschlossene Baumreihe aus sieben Linden und zwei Gleditschien, der im 
südlichen Teil eine zweite Reihe aus vier Linden parallel gesetzt ist. Es handelt sich 
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nicht um Straßenbäume. Die Beastung reicht bei allen Bäumen bis zum Boden. Der 
Straßenraum der Wilhelm-Riedel-Straße selbst liegt außerhalb des Geltungs-
bereichs.  

 

07151 Markanter Solitärbaum / 07152 Sonstiger Solitärbaum 

Insgesamt sind 52 Einzelbäume erfasst worden. Davon sind 43 (einschließlich der 
Bäume in den vorstehend genannten Baumreihen) gemäß Cottbuser Baumschutz-
satzung (CBSchS) geschützt. Eine Baumliste ist in der Anlage 5.2 der Begründung 
enthalten, ebenso eine Biotoptypenkarte (Anlage 5.3), in der auch der Einzelbaum-
bestand dargestellt ist.  

Zusammenfassend kann der Baumbestand als vital und erhaltenswert eingestuft 
werden.  

Darüber hinaus ist im Plangebebiet in erheblichem Umfang Baumbestand 
vorhanden, der in den westlichsten und nördlichsten Teilflächen entlang der Spree 
waldartigen Charakter aufweist und als Wald bzw. Vorwald im Sinne des 
Landeswaldgesetzes einzuordnen ist. Diese Flächen sind von den geplanten 
baulichen Entwicklungen nicht betroffen, daher werden hier keine Einzelbäume 
erfasst.  

 
08130 Stieleichen-Ulmen-Auenwald 

Der Nordwesten des Plangebietes wird durch einen artenreichen Altbaumbestand 
eingenommen, der in seiner Entstehung als ein Stieleichen-Ulmen-Auenwald zu 
bezeichnen ist. Durch anthropogene Einflüsse ist dieser in seiner naturnahen 
Ausprägung geschützte Waldtyp (FFH-Lebensraumtyp) aktuell eher als Stadtwald 
anzusprechen. Der Bestand wird gebildet durch Altbäume der Arten Ulme, Eiche, 
Hybrid-Pappel, Berg- und Spitz-Ahorn, Esche und einzelne Exemplare der Linde 
und der Kastanie. Die Brusthöhendurchmesser liegen nicht selten bei über 200 cm. 
Partiell sind dichte Naturverjüngungen des Spitz-Ahorns vorhanden. Vollflächig 
besteht die Krautschicht aus Efeu, der häufig auch mit starken Ausläufern die 
Stämme der Altbäume emporwächst und einen urwaldartigen Charakter erzeugt. 
Randlich, besonders entlang der Uferböschung und des uferbegleitenden Rad- und 
Fußweges ist eine teils dichte Strauchschicht aus Schneebeere, vereinzelt auch 
Bauern-Jasmin vorhanden, im Bereich der Uferböschung tritt Holunder hinzu. 
Typische Feuchtezeiger fehlen weitgehend, einzelne jüngere, eher 
kümmerwüchsige Rot-Erlen säumen das Spreeufer. 

 
082828 Sonstige Vorwälder frischer Standorte 

Im Plangebiet besteht ein Standort mit Vorwald bzw. vorwaldartigem Baumbestand. 
Dominierend ist in dem Bereich der Spitz-Ahorn, der einen dichten Bestand bildet. 
Eingestreut sind Ulme und Robinie. 

 

12612 Straße mit Asphalt- oder Betondecken 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich mehrere öffentliche Straßenanteile, 
die mit Asphaltdecken bzw. Betonfertigelementen belegt sind.  
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12651 Wege, unbefestigt 

Parallel zur Spree verläuft im Bereich des Stieleichen-Ulmen-Auenwaldes ein 
Uferweg, der mit einer wassergebundenen Decke bzw. Splitt / Feinkies befestigt ist. 

 

12653 Wege / Stellfläche, teilversiegelt (Pflaster oder Betonplatten) 

Die Bürgersteige und ein Radweg sind mit Verbundsteinpflaster oder Betonplatten 
befestigt. 

 

Bestandsbewertung 

Die Bewertung des Biotopbestandes erfolgt in einer fünfstufigen Bewertungsskala 
(sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch) nach folgenden Kriterien: 

¶ Hemerobie (Grad der menschlichen Beeinflussung) 

¶ Vorkommen (potentielles) gefährdeter Arten  

¶ Seltenheit/Gefährdung des Biotoptyps 

¶ Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten 

¶ Dauer der Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft 

¶ Wiederherstellbarkeit der abiotischen Standortbedingungen 

Bewertung des Biotop- und Baumbestandes im Plangebiet 

Biotopbezeichnung Biotop-
code 

Biotopwert 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 03  

ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren  
(Gehölzdeckung < 10 %) 

032001 gering 

Gras- und Staudenfluren 05  

ruderale Wiese 05113 gering 

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und 
Baumgruppen 

07  

Baumreihen, mehr oder weniger geschlossener 071421 mittel 

markanter Solitärbaum 07151 hoch-sehr 
hoch 

sonstiger Einzelbaum 07152 mittel-hoch 

Wälder und Forste 08  

Stieleich-Ulmen-Auenwald* 08130 sehr hoch 

sonstige Vorwälder frischer Standorte 082828 mittel 

Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen 12  

Straße mit Asphalt- oder Betondecken 12612 sehr gering 

Wege, unbefestigt 12651 sehr gering 

Wege / Stellfläche, teilversiegelt (Pflaster o. Betonplatten) 12653 sehr gering 

* In bestimmter Ausprägung geschützt nach § 18 BbgNatSchAG zu § 30 BNatschG, diese liegt hier 
nicht vor. 
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Gemäß § 18 BbgNatSchAG zu § 30 BNatSchG geschützte Biotope sind im Gel-
tungsbereich nicht vorhanden. Ein Vorkommen seltener oder geschützter Pflan-
zenarten ist nicht zu erwarten. 

Boden 

Aufgrund der intensiven Vornutzung sind keine natürlichen oder naturnahen Böden- 
oder Bodengesellschaften im Plangebiet zu erwarten. Vielmehr sind die 
vorhandenen Bºden bzw. das obere Bodensubstrat nicht Ăin situñ entstanden, 
sondern durch Aufschüttungen und Abtragungen stark anthropogen geprägt. 
Teilbereiche weisen eine Versiegelung durch Asphalt und Ortbeton auf. 

Wasser  

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Das Plangebiet grenzt 
west- und nordseitig an die Böschung der Spree an.  

Klima / Luft 

Das Plangebiet steht in einem kleinklimatischen Luftaustausch mit der verdichteten 
Innenstadt. Eine besonders hervorzuhebende Funktion in diesem Zusammenhang 
mit belasteten bzw. entlastenden Klimafunktionsräumen von Cottbus/Ch·Ŝebuz 
besteht nicht. 

Landschaft 

Das Landschaftsbild im Plangebiet weist aktuell einen relativ naturnahen Eindruck 
auf, der sich aber erst durch die Beräumung der ehemaligen gewerblichen Nutzung 
nach 2009 entwickeln konnte.  

Biologische Vielfalt 

Das Plangebiet weist mit Ausnahme des Waldbestandes nur häufige, wenig 
differenzierte Biotopstrukturen auf (s. o.), die entsprechend auch nur von ubiquitär 
auftretenden floristischen und faunistischen Arten als Habitat angenommen werden. 
Der besondere Schutzaspekt der ĂBiologischen Vielfaltñ wird insofern nicht tangiert, 
da der Waldbestand durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt wird. 

Mensch und Gesundheit / Bevölkerung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um überwiegend private Bauflächen des 
Cottbuser Wohnungsbauunternehmens eG Wohnen 1902. Da keine Einfriedungen 
existieren, ist das Plangebiet derzeit für die Allgemeinheit zugänglich und wird für 
die freiraumbezogene Freizeitgestaltung genutzt.  

Kulturgüter 

Im Plangebiet befinden sich keine Bodendenkmale oder sonstige Kulturgüter.  

Sachgüter 

Relevante Sachgüter sind nicht betroffen. 

1.4.4 Umgebung des Plangebietes 

Der Ortsteil Sandow schließt östlich an die Spree und das Cottbuser Zentrum an 
und ist primär durch Wohngebiete des komplexen Wohnungsbaus der 1970er Jahre 
geprägt. Die Wohngebäude befinden sich in überwiegendem Eigentum der beiden 
großen örtlichen Wohnungsunternehmen eG Wohnen 1902 und Gebäudewirtschaft 
Cottbus GmbH (GWC). Insgesamt ist im Umfeld des Plangebietes nur ein geringer 
Wohnungsleerstand zu verzeichnen. Direkt südlich und östlich an das Plangebiet 
angrenzend bestehen zwei achtgeschossige und zahlreiche fünfgeschossige 
Wohngebäude. Die Wohngebäude sind als rund 80 m lange Gebäuderiegel sowie 
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teilweise in stadtvillenartiger Bauweise mit quadratischer Grundfläche von rund 16 
m Kantenlänge errichtet. Das Wohnumfeld ist durch offene Grünflächen, Stellplätze, 
Wege und Nebenanlagen geprägt. Einfriedungen bestehen überwiegend nicht. 
Nordöstlich an das Plangebiet anschließend besteht ein größerer Schulstandort mit 
zwei Zeilenbauten, der ursprünglich noch Bestandteil des vorliegenden 
Bebauungsplanes war.  

Das Schulgelände wird derzeit als sanierungsbedingtes Ausweichquartier genutzt, 
soll aber entgegen früherer Planungen auch langfristig als Schulstandort für die 
Spreeschule erhalten bleiben. Die Außenanlagen sind gegliedert, weisen eine 
erhebliche Versieglung und in Teilbereichen auch einen relevanten Baumbestand, 
meist Pappeln, auf. Auf dem Schulgelände befindet sich ein Großspielfeld. Entlang 
der Elisabeth-Wolf-Straße besteht eine junge, prägende Lindenreihe parallel zur 
Straßenverkehrsfläche.  

Nördlich des Plangebietes befinden sich drei fünfgeschossige Wohnhäuser mit 
quadratischem Grundriss, die erst kürzlich saniert wurden. Sie befinden sich auf 
einem Grundstück mit zahlreichen älteren Einzelbäumen. Im westlichen und 
nördlichen Bereich dieses Wohngrundstücks gehen die Bäume über in Wald-
strukturen. Ein schmaler Pfad bietet hier eine direkte Anbindung an den Spree-
Rundweg. 

Entlang der Spree in einem Grüngürtel mit teils naturnaher, teils parkartiger 
Gestaltung, verläuft ein übergeordneter, uferbegleitender Geh- und Radweg 
(Elisabeth-Wolf-Ufer), der nur teilweise in das Plangebiet einbezogen wurde. Der 
Grüngürtel grenzt unmittelbar an die Bauflächen des vorliegenden Plangebiets und 
schafft ein besonders attraktives Umfeld mit hoher Aufenthalts- und Nutzungs-
qualität. Mit der Käthe-Kollwitz-Brücke besteht eine direkte Anbindung für Fuß-
gänger und Fahrradfahrer in die Innenstadt. 

1.4.5 Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsanlagen 

Anschlusspunkte für die erforderlichen Ver- und Entsorgungsanlagen bestehen in 
den öffentlichen Straßenräumen der Elisabeth-Wolf-Straße, Wilhelm-Riedel-Straße 
und der Fährgasse. Die vorgesehenen Flächen für öffentliche Erschließungsstraßen 
bieten ausreichende Querschnitte, um die Versorgungsanlagen aufzunehmen. Im 
Bereich Fährgasse liegen ï teilweise auch im Baugebiet WA 5 (Fernwärmeleitung) 
- öffentliche Leitungen zur Erschließung der südlich angrenzenden Grundstücke. 
Die Fernwärmeleitung ist nach Aussage des Versorgungsträgers dinglich gesichert. 
Eine ggf. mögliche Verlegung müsste dann durch den Flächeneigentümer auf 
dessen Kosten und in Abstimmung mit den zuständigen Leitungsträgern erfolgen. 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich der Fernwärmesatzung, jedoch 
innerhalb des Versorgungsbereichs für Fernwärme. Der Fernwärmeanschluss ist 
möglich und gemäß städtischem Ziel angestrebt Die Stadt Cottbus hat hierfür ein 
kommunales Energiekonzept mit Stand vom 30. September 2014 beschlossen (vgl. 
auch Punkt 1.5.3). Ziel im Plangebiet ist demnach eine vorzugsweise Versorgung 
mit Strom und Fernwärme und einen Anschluss des Plangebietes über ein 
Niedertemperaturnetz an den Rücklauf Fernwärme. 

Ein Anschluss an die zentrale Fernwärmeversorgung wird unabhängig vom vor-
liegenden Bebauungsplanverfahren durch die Wohnungsbaugenossenschaft 
geprüft. 
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1.4.6 Topographie, Geologie, Baugrund 

Das Gelände des Bebauungsplans liegt im Umfeld der Spree und weist im Bestand 
folgende Höhen auf: 

Elisabeth-Wolf-Straße, Deichanlage an der Spree, 
Radweg Käthe-Kollwitz-Brücke und Fährgasse ca. 71,3 m bis 71,5 m ü. NHN 

Wilhelm-Riedel-Straße     ca. 71,1 m bis 71,5 m ü. NHN 

Gelªnde der ehemaligen ĂMerkurñ-Möbelfabrik ca. 70,0 m bis 70,6 m ü. NHN 

Ehemaliger Garagenstandort    ca. 71,1 m bis 71,3 m ü. NHN 

Angrenzende Bereiche: 

Geländehöhe der unterkellerten Wohngebäude  
Elisabeth-Wolf-Straße 74, 75, 76   ca. 71,5 m bis 71,8 m ü. NHN 

Schulgelände Elisabeth-Wolf-Straße   ca. 71,1 m bis 72,4 m ü. NHN 

Sportplatz      ca. 70,7 m ü. NHN 

 

Die tiefere Lage des Bereichs der ehemaligen ĂMerkurñ-Möbelfabrik resultiert 
überwiegend aus der Tiefenenttrümmerung und Beräumung des Geländes. 

Das Hydrologische System wird durch den Wasserstand der Spree stark 
beeinflusst. Der obere Grundwasserleiter liegt im westlichen Bereich des Plan-
gebietes bei rund 68,3 bis 69,0 m ü. NHN (Angaben aus: Gefährdungs-
potenzialabschätzung Merkur Möbel Vertiebs GmbH, Mai 1992, Ermittlung des 
Grundwasserstandes am 27. März 1992). Bei einem hohen Wasserstand der Spree 
steigt auch der Grundwasserspiegel an. Der höchste gemessene Pegelstand des 
Grundwasserspiegels in der Erfassungsreihe seit 1969 lag an der nahegelegensten 
Grundwassermessstelle im Bereich der Sandower Brücke (Nr. 4252 9117) bei 70,58 
m ü. NN und an der Grundwassermessstelle nördlich der Elisabeth-Wolf-Straße (Nr. 
4252 9118) bei 69,63 m ü. NN. Diese Werte können jedoch von denen im Plangebiet 
abweichen.  

Der Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels (niedrigster bis höchster Wert) 
liegt an der Sandower Brücke (Nr. 4252 9117) bei etwa 2,20 m und an der 
Grundwassermessstelle nördlich der Elisabeth-Wolf-Straße (Nr. 4252 9118) bei 
rund 2,70 m. Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
(LUGV, seit 2016 Landesamt für Umwelt LfU) geht nach Auswertung der 
beobachteten Grundwasserstandsentwicklung davon aus, dass die Grundwasser-
stände durch die Grundwasserabsenkung aus bergbaulicher Tätigkeit beeinflusst 
sind und für das Plangebiet zumindest das Grundwasserschwankungsverhalten 
analog auch auf das Plangebiet übertragen werden kann (Stellungnahme LUGV 
vom 01. Juni 2015 als E-Mail). 
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Abbildung 2: Lage der Grundwassermessstellen 

 

Im Rahmen der Erstellung der Erschließungsplanung 2021 wurde ein Baugrund-
gutachten1 für die tiefbauliche Erschließung erstellt (vgl. Punkt 1.4.7). Wasser wurde 
dabei zum Erkundungszeitpunkt in allen Bohrungen zwischen 1,61 m und 3,32 m 
angeschnitten. Mit jahreszeitlich bedingten Schwankungen von 1,00 m muss dabei 
gerechnet werden. Die Ausbildung von Schichten- und Oberflächenwasser kann 
lokal begrenzt über dem gesamten Bauabschnitt auftreten. Dies ist bei der 
Gründung von Bauten zu beachten. 

1.4.7 Bodenbelastungen 

Im Plangebiet bestehen zwei Altlastenverdachtsflächen im Bereich des Standortes 
der ehemaligen Möbelfabrik/Tuchfabrik: 

Reg.-Nr. 010252 1696, ehemalige Tuchfabrik 

Reg.-Nr. 010252 1685, Kfz-Werkstatt und Öllager der Bergsicherung. 

Hierzu gab es eine Gefährdungsabschätzung vom Mai 1992, einen geotechnischen 
Bericht vom Juli 1995 und ein Bodengrundgutachten vom März 2005. Danach 
besteht im Randbereich des Grundstücks zur Spree eine geringfügige 
Kontamination durch Aufschüttungen/Ablagerungen von Aschen, Schlacken und 
Teerrückständen. Festgestellt wurden erhöhte Werte bei Schwermetallen und 
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK). 

Im Jahr 2009 erfolgte der Abriss der Baulichkeiten mit Tiefenenttrümmerung. Die bis 
dahin vorhandenen Grundwassermessstellen sind hierbei verloren gegangen, so 
dass keine aktuellen Werte vorliegen. Eine neue Messstelle war nach damaligem 
Stand aufgrund der damals lediglich geringfügigen Kontaminationen nicht 
erforderlich. Mit dem Entwurf des Bebauungsplans vom 14. Juni 2019 hat die untere 
Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde (uABB) der Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz 
revidiert und klargestellt, dass Ănur GW-Untersuchungen aus dem Jahr 1992 
vorliegen und die Geringfügigkeitsschwellenwerte für das Grundwasser im Jahr 

 
1   Geotechnischer Bericht (Baugrundgutachten) für die Baumaßnahme Cottbus, Tiefbauliche Erschließung 

Spreebogen, IBB Ingenieurbüro Bauer GmbH, 11. März 2021 
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2016 aktualisiert wurdenñ. Zu einer weiteren Beurteilung sind aktuelle GW-
Untersuchungen notwendig. Um eine Gefahrenbeurteilung für den Wirkungspfad 
Boden - Grundwasser vornehmen zu können, sind demnach drei neue GW-
Messstellen zu errichten. Eine GW-Messstelle im Anstrom zum Grundstück und 
zwei GW-Messstellen im Abstrom. Zur Beurteilung sind die Prüfwerte nach Anhang 
2 Nr. 3 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 
1999, zuletzt geändert durch Artikel 102 der Verordnung vom 31. August 2015, 
heranzuziehen. Die Errichtung von entsprechenden Grundwassermessstellen 
wurde in Abstimmung mit der Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde im 
September 2019 geprüft und ein entsprechendes Angebot für die Installation von 
drei Grundwassermessstellen im Plangebiet (davon zwei innerhalb der 
festgesetzten Baugebiete) abgefragt. Die Lage der geplanten Grundwasser-
messstellen liegt dabei außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen. Sie 
werden bei einer Umsetzung des Bebauungsplans nicht beeinträchtigt. 
Auswirkungen auf das Grundwasser sowie Auswirkungen auf den Wirkungspfad 
Boden - Mensch, die das Vorhaben grundsätzlich ausschließen könnten, sind nicht 
zu erwarten. Es ist beabsichtigt, vertraglich oder über eine Grunddienstbarkeit 
sicherzustellen, dass der Eigentümer der Flächen die Errichtung der 
Grundwassermessstellen duldet. 

Im Rahmen der Erstellung der Erschließungsplanung 2021 wurde ein aktuelles 
Baugrundgutachten2 für die tiefbauliche Erschließung erstellt. Der Umfang der 
Untersuchungen erfolgte über: 

¶ Zehn Baugrundbohrungen mit einer Erkundungstiefe von 6,00 m unter 
Oberkante (OK) Gelände, 

¶ Zehn Sondierungen mit der leichten Rammsonde (DPL-5) mit einer Endteufe 
von 6,00 m unter OK Gelände, 

¶ Zwei Bodenprobenanalysen der anstehenden Lockergesteine gemäß LAGA 
TR Boden bzw. LAGA 20 sowie 

¶ Zwei Asphaltuntersuchungen gemäß BTR RC- StB. 

 

Im Ergebnis wurde u. a. folgendes festgestellt: 

¶ Im Bereich der Bohrung B3 (Elisabeth-Wolf-Str.) wurden die Befestigung der 
Fahrbahn mit 20 cm Asphalt und im Bereich der Bohrung B10 (Fährgasse) mit 
16 cm mit Asphalt erkundet. Unter dem Asphalt wurden Auffüllungen bis max. 
2,00 m unter OK-Ansatzpunkt festgestellt. 

¶ Im gesamten unbefestigten Baufeld wurden Auffüllungen angetroffen. Die 
Auffüllungen wurden mit 40 cm (westlicher Bereich) bis max. 2,40 m (östlicher 
Bereich, Fährgasse) unter OK Ansatzpunkt nachgewiesen.  Oberflächennah 
können humose Sande bis 10 cm unter OK Gelände anstehen. Die 
erkundeten Auffüllungen setzen sich zusammen aus grobkörnigen bis 
gemischtkörnigen Sanden, Magerbeton, Schlacke, Mineralgemisch, Schotter 
und Ziegelreste. Untergeordnet wurden Verunreinigungen aus Glasscherben 
nachgewiesen. Weitere Fremdstoffe können nicht ausgeschlossen werden. 

¶ Im gewachsenen Baugrund wurden überwiegend enggestufte und schwach 
schluffige Sande klassifiziert. Die Schlagzahlen der Sondierungen zeigen 
lockere, mitteldichte, dichte und sehr dichte Lagerungen der anstehenden 
Böden an. Die lockeren Lagerungen können bis 4,80 m unter OK Ansatzpunkt 

 
2   Geotechnischer Bericht (Baugrundgutachten) für die Baumaßnahme Cottbus, Tiefbauliche Erschließung 

Spreebogen, IBB Ingenieurbüro Bauer GmbH, 11. März 2021 
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auftreten. 

¶ Der erkundete Asphalt wurde in die Verwertungsklasse A gemäß BTR RC-StB 
eingruppiert. Die anstehenden Auffüllungen wurden gemäß LAGA 20 
untersucht und dem Zuordnungswerte Z 1.1 eingeordnet. Die angetroffenen 
Böden wurden gemäß LAGA TR Boden klassifiziert und dem 
Zuordnungswerte Z 0 zugeordnet. 

¶ Die anstehenden Böden sind überwiegend versickerungsfähig. Der 
Versickerungsbeiwert kf wurde zwischen 7,3 * 10-4 m/s bis 5,3 * 10-5 m/s 
bestimmt. Stark gemischtkörnige und bindige Böden sind nicht 
versickerungsfähig. 

¶ Bei der Baugrunderkundung handelt es sich um punktuelle Aufschlüsse und 
sind auch so zu werten. Es kann in den dazwischen liegenden Abschnitten der 
Schichtenverlauf der angeschnittenen Böden in Zusammensetzung, 
Mächtigkeit und Tiefe abweichen. 

Die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde als Fachbehörde wurde zu 
den Ergebnissen des Gutachtens im Rahmen der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 
BauGB im März 2022 erneut beteiligt. Es wurde durch die Fachbehörde zur Kenntnis 
genommen, dass sich im Plangebiet Auffüllungen mit einem Gemisch aus 
Magerbeton, Schlacke, Schotter, Ziegelreste, Mineralgemische und Glasscherben 
bis zu einer Tiefe von max. 2,40 m befinden. Im Ergebnis wird aufgrund der erneuten 
Bodenuntersuchungen gefordert, dass bei einer Nachnutzung der Oberboden in den 
Allgemeinen Wohngebieten in eine Tiefe von mindestens 60 cm auszukoffern, zu 
sieben und durch tragfähigen unbelasteten Boden auszutauschen ist. Die 
ausgesiebten Störstoffe sind zu deklarieren sowie ordnungsgemäß und 
nachweislich zu entsorgen. Dies dient dem Schutz unter dem Aspekt des 
Wirkungspfades Boden-Mensch (Schutz gesunder Wohnverhältnisse). Innerhalb 
des Plangebietes befinden sich insgesamt nur geringe Bodenkontaminationen. 
Wesentlich ist aber eine fachgerechte Behandlung des abzutragenden Bodens 
(abfallrechtlicher Belang). Eine Gefährdung des Schutzgutes Boden besteht nach 
Aussagen der Fachbehörde nicht. 

Nach der Beteiligung im März 2022 wurde für die Allgemeine Wohngebiete eine 
Kennzeichnung als ĂFlächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sindñ gefordert, um auf diese Tatsache des Sanierungsbedarfes 
warnend hinzuweisen.  

Zudem wird die Kennzeichnung folgendermaßen auf der Planzeichnung textlich 
untersetzt: 

 

Ă3.1  Im Plangebiet befinden sich Flächen, die nach der Beräumung und 
Tiefenenttrümmerung noch als Altlastenverdachtsflächen registriert sind (Reg.-Nr. 
010252 1696, ehemalige Tuchfabrik und Reg.-Nr. 010252 1685, Kfz-Werkstatt und 
Öllager der Bergsicherung).  
Um gesunde Wohnverhältnisse sicherzustellen, sind im Zuge von Baumaßnahmen 
Auffüllungen bis in eine Tiefe von mindestens 60 cm auszukoffern, zu sieben und 
durch tragfähigen unbelasteten Boden auszutauschen. Die ausgesiebten Störstoffe 
sind zu deklarieren sowie ordnungsgemäß und nachweislich zu entsorgen. 
Bodenmaterial, welches im Rahmen der Baumaßnahme ausgebaut, verwertet oder 
entsorgt werden soll, ist vor Verwertung/Entsorgung gemäß Tabelle 11.1.2-1 der 
Technischen Regeln für die Verwertung von Bodenmaterial - Anforderungen an die 
stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen (LAGA TR Boden 2004) zu 
beproben. Die Ergebnisse der Beprobung sind vor der Verwertung/Entsorgung der 
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Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehºrde der Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz 
vorzulegen, um den daraus resultierenden Verwertungs-/Entsorgungsweg festlegen 
und prüfen zu können. Rechtsgrundlage: Nr. 1.2.2.1 der LAGA TR Boden (2004)ñ 

 

Die Vollziehbarkeit des Bebauungsplans ist hierdurch nicht gefährdet, da es sich nur 
um Maßnahmen im Oberboden handelt, die bei der Umsetzung sichergestellt 
werden können. Eine zusätzliche Sicherung ist über den vorgesehenen 
städtebaulichen Vertrag geplant. 

Brunnen für Brauchwasser sollten zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohne ent-
sprechende Nachweise wasserrechtlich nicht genehmigt werden. 

Ungeachtet dessen ist bei konkreten Bauvorhaben die Notwendigkeit einer Muni-
tionsfreigabebescheinigung beizubringen. Darüber entscheidet die für das Bau-
genehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grundlage einer vom 
Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflächenkarte. 

1.4.8 Eigentumsverhältnisse, Grunddienstbarkeiten 

Die Flächen des Bebauungsplans befinden sich weitgehend im Eigentum der 
Cottbuser Wohnungsgenossenschaft ĂeG Wohnen 1902ñ. Dies gilt auch für die 
nördlich angrenzende Waldfläche, die teilweise Bestandteil des Flurstücks der ehe-
maligen Bebauung ist. Lediglich die Uferflächen der Spree sowie die bestehenden 
Verkehrsflächen befinden sich im Eigentum der Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz. Der Be-
reich des ehemaligen Garagenkomplexes wurde von der eG Wohnen 1902 im Zuge 
der Projektbearbeitung erworben. Die genaue Abgrenzung und Grundbuch-
überschreibung soll nach den Abgrenzungen aus dem vorliegenden Bebauungsplan 
erfolgen. 

Grunddienstbarkeiten und Baulasten, die der geplanten Entwicklung entgegenste-
hen könnten, sind nicht bekannt. 

1.4.9 Denkmalschutz 

Denkmalgeschützte Gebäude und Anlagen sind im Plangebiet und in dessen un-
mittelbarer Umgebung nicht vorhanden. Bodendenkmale sind derzeit nicht bekannt. 
Es gelten die Vorschriften des brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes 
(BbgDSchG): 

Sollten danach bei den Erdarbeiten Bodendenkmale entdeckt werden (Steinset-
zungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder Holzbohlen, Tonscherben, 
Metallsachen, Münzen, Knochen u. ä.), sind die Denkmalfachbehörde sowie die 
untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen (§ 11 Abs.1 und 2 
BbgDSchG). 

Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf 
einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand und in geeigneter Weise 
vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Funde sind 
unter den Voraussetzungen der §§ 11 Abs. 4, 12 Abs.1 BbgDSchG abgabepflichtig. 

Falls archäologische Dokumentationen und Bergungen notwendig werden sollten, 
sind die Kosten dafür im Rahmen des Zumutbaren vom Veranlasser des Vorhabens 
zu tragen (§ 7 Abs.3 und 4 BbgDSchG). 
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1.5 Planungsgrundlagen - Planungsvorgaben 

1.5.1 Raumordnung und Landesplanung 

Bebauungspläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung 
anzupassen. Diese werden in den Ländern Berlin und Brandenburg bestimmt durch 
die auf der Grundlage des Landesplanungsvertrages festgelegten Instrumente: dem 
gemeinsamen Landesentwicklungsprogramm und den teilweise gemeinsamen 
Landesentwicklungsplänen sowie festgelegten Regionalplänen.  

Das Landesentwicklungsprogramm (LEPro 2007) ist am 1. Februar 2008 in Kraft 
getreten. Die Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.April 2019 mit Anlage (Begründung) und 
Festlegungskarte ist am 1. Juli 2019 in Kraft getreten und konkretisiert als 
überörtliche und zusammenfassende Planung die Grundsätze der Raumordnung 
und setzt einen Rahmen für die künftige räumliche Entwicklung in der 
Hauptstadtregion. 

Die Regelungen des LEP HR sind dahingehend differenziert, dass sie  

ī als beachtenspflichtige Ziele (Z) der Raumordnung verbindliche Vorgaben in 
Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der 
Raumordnung abschließend abgewogenen Festlegungen, die einer Überwindung 
im Rahmen der Abwägung nicht mehr zugänglich sind, oder  

ī als ber¿cksichtigungspflichtige Grundsätze (G) der Raumordnung Aussagen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für nachfolgende 
Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zum Gegenstand haben.  

 Aus dem Landesentwicklungsprogramm LEPro 2007 und dem konkretisierenden 
Landesentwicklungsplan LEP HR sind für die vorliegende Planung insbesondere 
folgende Ziele und Grundsätze von Bedeutung: 

 

Z 3.5 Oberzentren  

(1) Oberzentren sind die Landeshauptstadt Potsdam, Brandenburg an der Havel, 
Cottbus/Ch·Ŝebuz und Frankfurt (Oder).  

(2) In den Oberzentren sind die hochwertigen Funktionen der Daseinsvorsorge mit 
überregionaler Bedeutung räumlich zu konzentrieren. Dazu sind Waren- und 
Dienstleistungsangebote des spezialisierten höheren Bedarfes zu sichern und zu 
qualifizieren. 

 

G 5.1 Innenentwicklung und Funktionsmischung  

(1) Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von Nachverdichtungspotenzialen 
innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme 
vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert werden. Dabei 
sollen die Anforderungen, die sich durch die klimabedingte Erwärmung 
insbesondere der Innenstädte ergeben, berücksichtigt werden.  

(2) Die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung und Erholung sollen 
einander räumlich zugeordnet und ausgewogen entwickelt werden.  

 

Z 5.2 Anschluss neuer Siedlungsflächen  

(1) Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen. 
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Z 5.6 Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung  

(2) Im Weiteren Metropolenraum sind die Oberzentren und Mittelzentren die 
Schwerpunkte für die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen.  

(3) In den Schwerpunkten nach Absatz 2 ist eine quantitativ uneingeschränkte Ent-
wicklung von Wohnsiedlungsflächen über die Eigenentwicklung hinaus möglich. 

 

G 5.10 Nachnutzung von Konversionsflächen  

(1) Militärische und zivile Konversionsflächen sollen neuen Nutzungen zugeführt 
werden. Konversionsflächen im räumlichen Zusammenhang zu vorhandenen Sied-
lungsgebieten sollen bedarfsgerecht für Siedlungszwecke entwickelt werden. 

 

G 6.1 Freiraumentwicklung  

(1) Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität erhalten und entwickelt 
werden. Bei Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder 
neu zerschneiden, ist den Belangen des Freiraum-schutzes besonderes Gewicht 
beizumessen. 

 

Z 6.2 Freiraumverbund  

(1) Der Freiraumverbund ist räumlich und in seiner Funktionsfähigkeit zu sichern. 
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die den Freiraumverbund in 
Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, sind ausgeschlossen, sofern sie die 
Funktionen des Freiraumverbundes oder seine Verbundstruktur beeinträchtigen. 

 

G 8.3 Anpassung an den Klimawandel  

Bei Planungen und Maßnahmen sollen die zu erwartenden Klimaveränderungen 
und deren Auswirkungen und Wechselwirkungen berücksichtigt werden. Hierzu soll 
durch einen vorbeugenden Hochwasserschutz in Flussgebieten, durch den Schutz 
vor Hitzefolgen in bioklimatisch belasteten Verdichtungsräumen und Innen-städten, 
durch Maßnahmen zu Wasserrückhalt und -versickerung sowie zur Verbesserung 
des Landschaftswasserhaushaltes Vorsorge getroffen werden.  

 

G 8.4 Vorbeugender Hochwasserschutz ï Überschwemmungsgebiete  

In den Gebieten, die bei einem Hochwasserereignis mit einem statistischen 
Wiederkehrintervall von 100 Jahren natürlicherweise überschwemmt werden sowie 
in Flutungspoldern ist bei Planungen und Maßnahmen den Belangen des 
vorbeugenden Hochwasserschutzes und der Schadensverringerung besonderes 
Gewicht beizumessen. 

 

Träger der Regionalplanung ist die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-
Spreewald. Der Sachliche Teilregionalplan II "Gewinnung und Sicherung 
oberflächennaher Rohstoffe" (26. August 1998 in Kraft getreten) besitzt mit seinen 
Aussagen keine Relevanz für das vorliegende Vorhaben. Der Ăintegrierte Regional-
planñ der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald wurde in der 
Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald in 
Ihrer Sitzung am 17. Juni 2021 beschlossen und wird voraussichtlich in Kürze in 
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Kraft treten. 

Über die in der Landesentwicklungsplanung benannten Grundsätze hinaus beste-
hen keine weiteren regionalplanerischen anpassungspflichtigen Vorgaben. 

 

Zum Entwurf des Bebauungsplans vom 14. Juni 2019 wurde die Vereinbarkeit durch 
die Gemeinsame Landesplanung (Schreiben vom 17. Juli 2019) und die Regionale 
Planungsgemeinschaft (Schreiben vom 13. Juli 2019) bestätigt. 

1.5.2 Leitbild 2035, INSEK und Stadtumbaustrategiekonzept 

Die Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz hat sich mit dem Leitbild Cottbus 2035 ein Fernziel für 
die Stadtentwicklung gesetzt, das in einem breit angelegten Beteiligungs- und 
Mitwirkungsprozess erarbeitet und 2017 durch die Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen wurde. Das Leitbild greift die vorhandenen Stärken und Potenziale der 
Stadt auf und formuliert in vier Leitthemen (Kulturlandschaften, Wissenschaft und 
Forschung, Sport und Kultur) Aussagen zu: ĂWer wir sindñ, ĂWer wir sein wollenñ 
und ĂWas wir daf¿r tun wollenñ. Hier werden u. a. Themen und Aufgaben wie 
ĂInnenentwicklung vor AuÇenentwicklungñ, Ăfamilienfreundliche Stadtñ, 
ĂRadfahrerhauptstadtñ und ĂGroÇstadtleben mit kurzen Wegenñ benannt, die auch 
für die vorgesehene Wohngebietsentwicklung eine Bedeutung besitzen. 

Mit Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Cottbus/Ch·Ŝebuz 
2035 vom 15. April 2019 werden strategische Entwicklungsziele mit Perspektive 
2035 formuliert, Schlüsselmaßnahmen und Projekte festgelegt sowie Um-
setzungsstrategien aufgezeigt. Als Leitfaden und Richtschnur für alle an der Stadt-
entwicklung beteiligten Akteure bietet das INSEK die grundlegende Orientierung für 
alle weiteren Entscheidungen, Fachpläne und Arbeitsprogramme. Unter dem 
Zielbereich ĂStädtische Wohn- und Lebensqualitäten sichern und profilierenñ werden 
u. a. die Anpassung des Wohnungsangebotes an die Erfordernisse der 
soziodemografischen und -ökonomischen Entwicklung der Cottbuser Bevölkerung 
benannt und ein vielfältiges, bezahlbares und wirtschaftlich tragfähiges Wohn-
raumangebot als Ziel definiert. Unter anderem sollen nachfragegerechte und 
differenzierte Wohnformen (barrierefrei, generationsgerecht) unter Beachtung bau-
kultureller Ansprüche sowie energetischer und stadttechnischer Anforderungen 
geschaffen werden. 

Das Stadtumbaukonzept der Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz in der 3. Fortschreibung 2018 
(Endbericht vom 05. März 2019) stellt die ĂKonzeptionelle Vertiefung des 
Integrierten Stadtentwicklungskonzeptsñ dar. Anhand einer ausf¿hrlichen Evalua-
tion des bisherigen Stadtumbauprozesses sowie von Analysen bestehender Pla-
nungen und Experteninterviews und einer aktuellen Wohnungsmarktanalyse 
werden Stadtumbauziele untersucht. Im Bereich des Wohnungsmarktes wird trotz 
des prognostizierten Bevölkerungs- und Haushaltsrückgangs ein Zuwachs von 
Haushaltstypen mit jüngeren Personen (bis Jahre 29), die in Einpersonen-
haushalten leben, älteren Menschen (65+) in Ein- und Zweipersonenhaushalten 
sowie größeren Familienhaushalten mit einem Haushaltsvorstand im Alter bis 49 
Jahre prognostiziert. Im Ergebnis besteht die ĂHerausforderung, ein zukunftsfähiges 
und nachfragegerechtes Wohnungsangebot bereitzustellen, um die Attraktivität und 
Konkurrenzfähigkeit des Wohnstandortes Cottbus zu stärken. Neben der Stärkung 
von räumlichen Teilbereichen mit besonderer Lagequalität ist eine weitere 
Reduzierung des dauerhaft nicht marktgängigen Wohnungsbestandes unter 
Ber¿cksichtigung stªdtebaulicher und infrastruktureller Aspekte notwendigñ (vgl. 
Stadtumbaukonzept, S. 89). 
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Das vorliegende Plangebiet des Bebauungsplans ist in den teilräumlichen 
Handlungsfeldern nicht dem Stadtteil Sandow, sondern dem Teilgebiet Ă1.5 nºrd-
liche Innenstadtñ mit der ersten (höchsten) Entwicklungspriorität zugeordnet. Der 
Sandower Spreebogen wird als ĂAktivierungsgebietñ gekennzeichnet. Es wird 
ausgeführt, dass die Ăwohnbauliche Aktivierung der innenstadtnahen Brachflªchen 
am Spreebogenñ die Stadt unterst¿tzen und begleiten will (vgl. Stadtumbaukonzept, 
S.154). 

1.5.3 Energiekonzept der Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz 2030 

Die Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz hat sich im Rahmen eines langfristigen Ăenergetischen 
Leitbildesñ f¿r die Stadt als Teil der ĂEnergieregion Lausitzñ zum Ziel gesetzt, weitere 
Primärenergieeinsparungen und eine CO2-Reduzierung mit unterschiedlichen 
Maßnahmen zu fördern und sicherzustellen. Hierfür wurde ein Energiekonzept 
erarbeitet3 und beschlossen. Grundlage bildete eine systematische Bestands-
analyse, die Diskussion von Entwicklungsalternativen sowie die Identifizierung und 
Bewertung von Einzelmaßnahmen, Projekten und Initiativen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz und des Klimaschutzes. Im Ergebnis stehen Handlungs-
empfehlungen und ein Maßnahmenkatalog. Für das vorliegende Plangebiet sind 
folgende Maßnahmen benannt (vgl. Energiekonzept, Vertiefungsgebiet Entwick-
lungsgebiet Spreebogen ï Sandow, Seiten 155 ff):  

Zum damaligen Zeitpunkt wurde noch eine Gesamtentwicklung des Plangebietes 
einschließlich des Schulstandortes (Max-Steenbeck-Gymnasium) in die Betrach-
tung einbezogenen und ein entsprechender Heizwärmenbedarf von 8 GWh pro Jahr 
ermittelt (Hinweis: der vorliegende Bebauungsplan umfasst etwa die Hälfte der 
damals betrachteten Wohneinheiten).  

Im Ergebnis wird festgehalten, dass der Spreebogen bereits mit Fernwärme 
versorgt wird und bei steigenden Wärmebedarf der Anschluss an die Fernwärme 
geprüft werden sollte. ĂEs wird empfohlen, die Einsatzmöglichkeiten von 
Niedertemperaturwärme zu prüfen. Der Einsatz hoher energetischer Gebäude-
standards ermöglicht den Einbau von Flächenheizungen, wodurch die Gebäude an 
den Rücklauf der Fernwärme angeschlossen werden könnten. Das erhöht die 
Temperaturspreizung und somit die Effizienz des Heizkraftwerkes  

1.5.4 Stadtumbaukonzept Sandow 

Auf der Grundlage der ersten Fassung des Stadtumbaukonzeptes für die Gesamt-
stadt wurde bereits 2004 das ĂTeilrªumliche Stadtumbaukonzept Cottbus-Sandowñ 
erarbeitet und am 30. März 2005 zur Selbstbindung beschlossen. Ein Hauptaspekt 
für die zukünftige Entwicklung stellt in Sandow demnach die Altersstruktur dar, die 
dazu führt, dass bei insgesamt hoher Attraktivität und Lagegunst die abnehmende 
natürliche Bevölkerungsentwicklung nur durch massive Zuzüge von außerhalb 
kompensiert werden kann, um Leerstände und weitere Bevölkerungsrückgänge zu 
vermeiden. 

Im Leitbild Flächennutzung für Cottbus-Sandow sind neben partiellem Rückbau 
durch Abbruch, Umstrukturierung oder Stilllegung/Umnutzung insbesondere auch 
die Aufwertung städtebaulich wichtiger Funktionen und besonderer Lagen 
vorgesehen. Als wichtige Stadtumbaumaßnahmen wurden die Aufwertung des 

 
3   Kommunales Energiekonzept der Stadt Cottbus 2030, bearb.: DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungs-

gesellschaft mbH & Co. KG und Brandenburgische Technische Universität Cottbus ï Senftenberg, Lehrstuhl 
Stadttechnik, Cottbus, 30. September 2014 
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lokalen Versorgungszentrums im Stadtteilzentrum, die Entwicklung des zentralen 
Schulstandortes Sandow und eine Bebauung mit eigentumsfähigem Wohnen 
herausgearbeitet. Wichtige gesamtstädtische Zielstellungen, wie z. B. Erhalt des 
Stadtteiles, Erhaltung des Grünraumes entlang der Spree sowie Sicherung des 
Raumbedarfes für einen zukunftsfähigen ÖPNV von der Innenstadt zum künftigen 
Cottbuser Ostsee wurden darin berücksichtigt.  

Wesentliche Aussagen für den vorliegenden Bebauungsplan sind: 

¶ Neben einem zielgruppenorientierten Umbau von Bestandswohnungen 
wird im Sinne eines breiten, diversifizierten Wohnungsangebotes auch die 
Schaffung von neuen, qualitäts- und preisdifferenzierten Wohnangeboten 
angestrebt. 

¶ Die Flächen des vorliegenden Plangebietes sind für Wohnungsneubau 
vorgesehen. Der Wohnungsneubau wird als zwei bis viergeschossig 
dargestellt. Es wird eine Ăfingerartige Verknüpfung von Spreeraum und 
Wohnfreiräumenñ durch private Grünflächen (nicht überbaubare 
Grundstücksflächen) angestrebt. 

¶ Erhalt und Sicherung des Spreegrüngürtels mit öffentlichem Weg entlang 
der Spree. 

¶ Im Bereich Fährgasse ist ein öffentlicher Parkplatz als Symbol verortet. 

¶ Als auszubildende Grün- und Veloverbindung wird die Achse ĂPuschkin-
promenade ï A.-Förster-Str. ï Merzdorfer Wegñ benannt. 

Im Rahmen des fortgeschriebenen Stadtumbaustrategiekonzept 2010 wurden die 
Ziele des teilräumlichen Konzeptes auf Aktualität geprüft und im Wesentlichen 
bestätigt. 

Im Grundsatz entspricht der vorliegende Bebauungsplan der Zielrichtung des 
Sandower Stadtumbaukonzeptes. Abweichungen aufgrund inhaltlicher Weiterent-
wicklungen bestehen in dem nunmehr beschlossenen Erhalt des angrenzenden 
Schulstandortes, in der Dichte der Wohnbebauung ï unter Beibehaltung der 
Grünstrukturen ï sowie in der nicht mehr verfolgten Anordnung eines öffentlichen 
Parkplatzes. 

 

Abbildung 3: Räumliches Leitbild (aus Stadtumbaukonzept Sandow 2004) 
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1.5.5 Flächennutzungsplan / Landschaftsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz stellt den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans als Wohnbaufläche ï mit Kennzeichnung einer Bodenbe-
lastung ï dar.  

 
Abbildung 4: Auszug Flächennutzungsplan Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz 

 

Der Uferbereich der Spree sowie die Zuwegung zur Fährgasse sind als Grünflächen 
dargestellt. Die Nachnutzung für Wohnungsbau entspricht damit den städte-
baulichen Zielsetzungen in diesem Bereich.  

Der FNP wird derzeit neu aufgestellt und liegt in der Vorentwurfsfassung vom Juli 
2016 vor. Auch hier soll das vorhandene Plangebiet weiterhin als Wohnbaufläche 
dargestellt werden.  

Der vorliegende Bebauungsplan der Innenentwicklung kann damit gemäß § 8 Abs. 2 
BauGB aus dem geltenden Flächennutzungsplan entwickelt werden.   
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1.5.6 Einzelhandelskonzept 

Das ĂKonzept zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung der Stadt Cottbusñ liegt in 
der Fortschreibungsfassung von 2015 vor. Inhaltliche Schwerpunkte der 
Fortschreibung bilden: 

¶ Die Analyse zur Angebots- und Nachfragesituation und zur aktuellen 
Kaufkraftbindung des Cottbuser Einzelhandels als Basis zur Ermittlung von 
Entwicklungspotenzialen für die Innenstadt, 

¶ die Überprüfung und Weiterentwicklung der hierarchischen Zentrenstruktur 
mit räumlicher und funktionaler Abgrenzung der zentralen 
Versorgungsbereiche, 

¶ die ¦berpr¿fung der ĂCottbuser Sortimentslisteñ und 

¶ die Sicherung der Nahversorgung in den Stadtgebieten. 

Zielsetzung des Einzelhandelskonzeptes ist eine wettbewerbsfähige Positionierung 
des Einzelhandels der Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz, die ï eingebunden in 
übergeordnete Stadtentwicklungsziele ï zu einer nachhaltigen Stärkung der 
Zentralität und der zentralörtlichen Funktion beitragen soll. 

Das vorliegende Plangebiet liegt in den Einzugsbereichen des Hauptzentrums 
sowie des Stadtteilzentrums (B-Zentrum) von Sandow. Die Sandower Hauptstraße 
ist das einzige urban gewachsene Stadtteilzentrum der Stadt Cottbus/Ch·Ŝebuz. Es 
entspricht dem Ortskern des Ortsteiles Sandow in Nachbarschaft zur Spree und 
weist vorwiegend ein nahversorgungsrelevantes (u. a. Vollsortimenter, Bäckerei, 
Drogeriemarkt, Bank) Angebot auf. 

 

 

Abbildung 5: Auszug aus dem ĂKonzept zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung der Stadt 
Cottbus, Fortschreibung 2015, BBE Handelsberatung GmbH 2015ñ 

Das Plangebiet befindet sich in etwa 500 ï 600 m Entfernung nordwestlich des 
Stadtteilzentrums von Sandow. 

1.5.7 Planungsrechtliche Ausgangslage 

Planungsrechtlich liegt das Plangebiet in einem Bereich, der überwiegend nach § 34 
BauGB zu beurteilen ist und der durch gewerbliche Vornutzung baulich geprägt ist. 
Die geplanten Baugebiete nehmen eine geringfügig geringere Fläche in Anspruch 
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(Schutzabstand Wall, Begradigung Waldgrenze) als die bisherige gewerbliche 
Bebauung. 

Abbildung 6: Überlagerung der ehemaligen gewerblichen Bebauung mit den Grenzen des 
vorliegenden Bebauungsplans  

 

Durch die disperse Bebauungsstruktur und die teilweise brachliegenden Flächen ist 
für eine geordnete städtebauliche Entwicklung die Aufstellung eines Bebauungs-
plans dennoch erforderlich. 

1.6 Städtebauliches Konzept 

Grundlage für den Bebauungsplan bildet die städtebauliche Studie des Büros 
Hampel Kotzur & Kollegen, Architekten Ingenieure, Cottbus/Ch·Ŝebuz aus dem 
Jahr 2010, die in den darauffolgenden Jahren mehrfach fortgeschrieben wurde. 

Die Studie beinhaltete zum damaligen Zeitpunkt noch die Gesamtentwicklung des 
Spreebogens einschließlich der Umnutzung des Schulstandortes. Der Schul-
standort soll nunmehr dauerhaft erhalten bleiben, so dass die Studie und das darauf 
basierende Konzept nur noch im Bereich des ehemaligen Möbelwerkes sowie des 
ehemaligen Garagenstandortes zum Tragen kommt. Im Grundsatz sieht es eine 
Bebauung in offener Bauweise vor, die die vorhandenen Grünstrukturen und den 
Bezug zur Spree berücksichtigt und deren Bebauung von der Wilhelm-Riedel- bzw. 
Elisabeth-Wolf-Straße zur Spree hin in ihrer Dichte abnimmt. 




















































